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Licht am Ende des Tunnels
Nach der Euphorie des Anfangs folgten langwierige Verhandlungen 
auf regionaler Ebene. Eine schnelle Umsetzung der neuen Qualitäts-
sicherung wurde durch zu viele offene Fragen erschwert. Nun ist der 
Durchbruch geschafft, und die konkrete Arbeit kann beginnen.

A ls im Jahr 2010 die „Richtlinie 
zur sektor- und einrichtungs-
übergreifenden Qualitätssiche-
rung“ (Qesü-RL) vom Gemein-

samen Bundesausschuss (G-BA) nach 
mehrjährigen Verhandlungen beschlos-
sen wurde, titelte dieser euphorisch, dass 
nunmehr ein neues Kapitel der Qualitäts-
sicherung aufgeschlagen werde. Und in 
der Tat, mit der Richtlinie wird versucht, 
Kritikpunkte aufzugreifen, die sich aus 
der Begrenztheit der bis dato etablier-
ten Qualitätssicherungsverfahren erge-
ben haben: 

• Qualitätssicherung endete bislang 
an den Sektorengrenzen. Viele Be-
handlungen sind aber nicht an den 
Grenzen der Sektoren abgeschlos-
sen, und die Frage, ob das Ergebnis 
der Behandlung gut ist, entscheidet 
sich nicht selten erst lange, nachdem 
ein Patient aus dem Krankenhaus 
entlassen wird. Rehabilitation, nie-
dergelassene Ärzte oder andere me-
dizinische Bereiche haben ebenfalls 
einen Anteil am Erfolg (oder auch 
Misserfolg) einer Behandlung. 

• Qualitätssicherung war sektoral ein-
richtungsbezogen. Nicht selten wer-
den gleiche Leistungen sowohl im 

stationären wie auch im ambulanten 
Bereich erbracht. Die jeweils auf den 
eigenen Sektor konzipierten Quali-
tätssicherungsverfahren sind aber 
nur – wenn überhaupt – sehr einge-
schränkt vergleichbar: Unterschied-
liche Daten und auseinandergehen-
de methodische Ansätze erlaubten 
im Wortsinn nur eine begrenzte Be-
wertung. 

• Und: Die Verfahren waren in der Re-
gel so angelegt, dass sie zu einer nach 
innen gerichteten Qualitätsverbesse-
rung führen sollten. Maßnahmen mit 
ernsthaften Konsequenzen auch für 
mehrfach und massiv qualitätsauffäl-
lige Leistungserbringer waren (und 
sind) nicht vorgesehen. 

Voraussetzungen für umfassenden 
Qualitätssicherungsansatz geschaffen

Mit der Qesü-RL sind die Voraussetzungen 
geschaffen worden, den Qualitätssiche-
rungsansatz umfassend zu leben: einrich-
tungsübergreifend, sektorenübergreifend 
und auf der Basis einer einheitlichen Da-
tengrundlage, in die sowohl Daten aus dem 
stationären und dem ambulanten Bereich 
als auch Kassendaten einfließen. 

C 21156 F

Die Idee ist nicht neu, aber immer 
noch richtig: Die Krankenhauspla-
nung der Länder Berlin und Bran-
denburg soll auf ein neues, gemein-
sames Fundament gestellt werden. 
Bereits in der Koalitionsvereinba-
rung wurde dies für Berlin als Ziel 
niedergeschrieben, dann hat auch 
der Brandenburger Landtag mit 
großer Mehrheit für eine gemeinsa-
me Krankenhausplanung gestimmt. 
Mit diesem politischen Auftrag aus-
gestattet, haben nunmehr die zu-
ständigen Planungsbehörden der 
Länder mit gemeinsamen, abge-
stimmten Grundsatzpositionen die 
zuständigen Gremien über den In-
halt und das weitere Vorgehen in-
formiert. Damit ist ein seit Langem 
von den Ersatzkassen geforderter 
Prozess in Gang gesetzt worden, 
der inhaltlich im Jahr 2018 startet 
und im Jahr 2020 seinen Abschluss 
finden soll. 

K R A N K E N H A U S P L A N U N G  2 0 2 0

Neue Wege  
in der Region 
 Berlin-Brandenburg
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Zu viele offene Fragen für eine schnelle 
Umsetzung

Nachdem unmittelbar nach Inkrafttreten 
der Richtlinie im Jahr 2010 die Verhand-
lungen zur Gründung der Landesarbeitsge-
meinschaften aufgenommen wurden, zeigte 
sich, dass einerseits Fragen der Datensi-
cherheit und des Datenflusses im ambulan-
ten Bereich noch zu klären waren. Anderer-
seits hat die Richtlinie an entscheidenden 
Positionen nicht den Rahmen in einer hin-
reichenden Klarheit gesetzt, der – bei feh-
lendem Konfliktlösungsmechanismus – zu 
einem schnellen Verhandlungsergebnis auf 
Landesebene führen kann. Von Seiten der 
gesetzlichen Krankenkassen wurde zudem 
die Idee eingebracht, dass letztendlich alle 
Qualitätssicherungsverfahren des G-BA un-
ter einem Dach zusammengeführt werden 
sollen – was im Übrigen immer noch Ziel 
im G-BA ist. Erst im Februar 2017 hat der 
G-BA dann für zwei, für die Umsetzung auf 
Landesebene entscheidende Punkte einen 
klarstellenden Beschluss gefasst, der die 
Finanzierung und die Datenannahmestel-
len betrifft. Der Beschluss ist im Juni 2017 
in Kraft getreten. 

Durchbruch der Verhandlungen in Berlin 
und Brandenburg

Nachdem die erforderliche Klarstellung 
durch den G-BA erfolgt war, haben die 
Vertragspartner direkt die Verhandlungen 
aufgenommen und zügig zu einem erfolg-
reichen Abschluss gebracht. In beiden Län-
dern konnten eine Einigung über die ver-
traglichen Voraussetzungen zur Gründung 
und zum Betrieb der Landesarbeitsgemein-
schaft erzielt werden, wobei der Verband 

Hierfür sollen in jedem Bundesland 
Landesarbeitsgemeinschaften (LAG) ge-
gründet werden, die für die Umsetzung 
der Qesü-RL Verantwortung tragen. Ver-
tragspartner sind die Krankenkassen-
verbände auf der einen Seite und die 
Leistungserbringer – Landeskrankenh-
ausgesellschaft, Kassenärztliche Verei-
nigung, Kassenzahnärztliche Vereinigung 
– auf der anderen Seite. Als Entschei-
dungsgremium wird ein Lenkungsgremi-
um eingerichtet, in dem die vier Vertrags-
parteien – gleichberechtigt als ,Bank der 
Krankenkassenverbände‘ einerseits und 
als ,Bank der Leistungserbringer‘ ande-
rerseits – als stimmberechtigte Mitglie-
der vertreten sind. Die Ärztekammern, in 
der externen Qualitätssicherung gemäß 
„Richtlinie über Maßnahmen der Quali-
tätssicherung in Krankenhäusern“ noch 
stimmberechtigtes Mitglied, sind in der 
Qesü-Richtlinie nur noch als Beteilig-
te vorgesehen, wie z. B. die Psychothe-
rapeutenkammer. Explizit werden den 
Patientenvertretern Mitwirkungsrech-
te, aber kein Beschlussrecht eingeräumt. 
Um eine Pattsituation bei Entscheidun-
gen, insbesondere bei den in der Richt-

linie angelegten Sanktionen, zu vermei-
den, soll die Stimme des Vorsitzenden 
bei Stimmengleichheit den Ausschlag ge-
ben. Die inhaltliche ,Qualitätsarbeit‘ wird 
von den Fachgruppen geleistet, die auch 
– bei festgestellten Auffälligkeiten – den 
strukturierten Dialog mit den Leistungs-
erbringern durchführen sollen. Auf der 
Basis der Ergebnisse der Fachgruppen 
beschließt das Lenkungsgremium Ent-
scheidungen über mögliche Schritte und 
Maßnahmen im Qualitätssicherungspro-
zess. Zur Begleitung des operativen Qesü-
Geschäftes wird von der Landesarbeitsge-
meinschaft eine neutrale Geschäftsstelle 
eingerichtet.

Für Berlin und Brandenburg eine 
gemeinsame Krankenhausplanung 
aufzustellen, haben wir als Ver-
band der Ersatzkassen e. V. (vdek) 
nicht nur für eine gute und erfolg-
versprechende Idee gehalten, son-
dern im Sinne einer gesamtverant-
wortlichen Versorgung in unserer 
Region als unabdingbar eingestuft. 
Denn viele Beispiele haben ge-
zeigt, dass sowohl die Zusammen-
arbeit als auch die Abstimmung zum 
Wohle der Versicherten nachhal-
tig verbessert werden können. Da-
her begrüßen wir es als vdek-Lan-
desvertretung Berlin / Brandenburg 
sehr, dass für die gemeinsame, bun-
desländerübergreifende Kranken-
hausplanung nun auf politischer 
Ebene grünes Licht gegeben wurde 
und die konkrete Umsetzung auf den 
Weg gebracht werden kann. Mit dem 
vollzogenen Schritt hin zu einer Har-
monisierung der Planungshorizon-
te ist die erste notwendige Voraus-
setzung hierfür erfolgt. Es gibt viele 
Themen, die es in den nächsten Jah-
ren zu bearbeiten gilt. Das beginnt 
bei den methodischen Grundlagen 
und hört bei den konkreten Abstim-
mungserfordernissen, z. B. bei der 
neurologischen Frührehabilitation, 
noch lange nicht auf. Ein intensiver, 
spannender und umfassender Pro-
zess wartet auf alle Beteiligten. Wir 
Ersatzkassen fordern weiterhin ei-
nen konstruktiven Dialog zu diesem 
richtungsweisenden Projekt. 

K O M M E N T A R

Ersatzkassen  fordern 
konstruktiven Dialog 

»Bis verwertbare Ergebnisse 
vorliegen, werden noch ein 
bis zwei Jahre vergehen.«
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Leiter der 
vdek-Landesvertretung 
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»Am Ende wird festgestellt 
werden, dass sich dieser Weg 
für alle Beteiligten gelohnt 
hat.«

der Ersatzkassen e. V. (vdek), Landesvertre-
tung Berlin / Brandenburg, federführend für 
die Krankenkassenverbände die Verhand-
lungen geführt hat. Dass dies gelungen ist, 
erforderte jedoch den Willen und die Be-
reitschaft aller Beteiligten, im Interesse 
letztendlich der Patienten ein gutes, auch 
auf die nächsten Jahre hinaus tragfähiges 
und den Willen des Gesetzgebers berück-
sichtigendes Fundament zu legen. 

Fairer Interessensausgleich im Sinne der 
Patientensicherheit gewährleistet

Wichtig ist: Bei Maßnahmen gibt es kein 
Veto-Recht, im Zweifelsfall entscheidet 
der Vorsitzende. Damit ist gewährleistet, 
dass bei (wiederholt) festgestellten Qua-
litätsmängeln auch Konsequenzen folgen 
können. Der Vorsitzende wird aus der Mit-
te der Mitglieder des Lenkungsgremiums 
gewählt und wechselt zwischen den Bän-
ken jährlich. Somit ist ein fairer Interes-
sensausgleich gewährleistet, bei dem die 
Qualität und damit Patientensicherheit im 
Mittelpunkt steht. Das Vertragswerk wird 
voraussichtlich noch in diesem Jahr unter-
schrieben, womit die konkrete Qualitätsar-
beit im Jahr 2018 starten kann. 

Es ist hierbei Wunsch der LAG-Ver-
tragspartner, dass die Ärztekammern 
ihre Erfahrung aus dem Betrieb der 

Geschäftsstelle des ähnlich angelegten 
Verfahrens der externen stationären Qua-
litätssicherung einbringen. Die Verhand-
lungen hierzu sind im Land Brandenburg 
weitgehend abgeschlossen, in Berlin sind 
noch einige Hürden zu überwinden. Aus 
Sicht der vdek-Landesvertretung wäre es 
sehr bedauerlich, wenn es nicht gelänge, 
die Ärztekammer Berlin in dieser Weise 
in die neue Welt der Qualitätssicherung 
von Beginn an im Rahmen der Richtlinie 
einzubinden. Dies auch, da vom Ansatz 
des G-BA her vorgesehen ist, die Verfah-
ren der externen stationären Qualitäts-
sicherung unter das Dach der Qesü wan-
dern zu lassen. 

Zwei Verfahren sind bereits am Start

Ein Beispiel für die Qesü ist die „Perku-
tane Koronarintervention (PCI) und Ko-
ronarangiographie“, für die der G-BA be-
reits eine sogenannte themenspezifische 
Richtlinie erlassen hat und für die be-
reits Daten bei den Leistungserbringern 
erhoben werden. Zunächst „nur“ im Rah-
men der stationären Qualitätssicherung 
betrachtet, soll dies zukünftig sektoren-
übergreifend erfolgen. Eine zweite the-
menspezifische Richtlinie ist seit 2017 am 
Start: „Vermeidung nosokomialer Infek-
tionen postoperative Wunden“ (QSWI). 

Weitere Verfahren sollen folgen – jedoch 
nicht vor dem Jahr 2019. Umso wünschens-
werter ist es, dass die gut funktionieren-
den Geschäftsstellen aus dem stationären 
Qualitätssicherungsverfahren hierfür mit 
genutzt werden können – inhaltlich und 
wirtschaftlich. 

Nachdem nun in beiden Ländern der 
Startschuss gefallen ist, geht es jetzt an 
die Umsetzung: Das Lenkungsgremium 
muss sich konstituieren, der Vorsitzende 
muss gewählt werden und insbesonde-
re müssen die Fachgruppen – besetzt mit 
medizinischen Experten und Patienten-
vertretern – als zentrales Instrument der 
Qualitätssicherung eingerichtet werden. 
Alles Aufgaben, die Anfang 2018 angegan-
gen werden. Bis die ersten verwertbaren 
Ergebnisse aus diesem Prozess allerdings 
vorliegen, werden noch ein bis zwei Jah-
re vergehen – aber am Ende wird festge-
stellt werden, dass sich dieser Weg für 
alle Beteiligten gelohnt hat, dessen sind 
wir uns sicher.  
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L A N D E S R A H M E N -  U N D  K O O P E R A T I O N S V E R E I N B A R U N G

Mehr Präventionsangebote  
für Berlin geregelt
Gesundheitsförderung steht ganz oben auf der politischen Agenda 
der gesetzlichen Krankenkassen. Eine Kooperation ebnet den Weg für 
Quartier-Projekte. Und die Landesrahmenvereinbarung ist auf der 
Zielgeraden. 

Prävention und Gesundheitsförde-
rung sind gesamtgesellschaftli-
che Aufgaben. Das hat das so ge-
nannte ,Präventionsgesetz‘ von 

2015 festgelegt (vgl. Ausgabe 1 / 2017). 
Auch im Land Berlin gilt es, die nationa-
le Präventionsstrategie vertraglich gere-
gelt umzusetzen. Das ist das Ziel der „Lan-
desrahmenvereinbarung zur Umsetzung 
der nationalen Präventionsstrategie ge-
mäß § 20f SGB V im Land Berlin“, kurz: 
LRV Berlin, über die seit einem Jahr zwi-
schen dem Land Berlin, der Landesar-
beitsgemeinschaft der Krankenkassen 
und Krankenkassenverbände, den Trägern 
der Rentenversicherung und den Trägern 
der Unfallversicherung verhandelt wurde 
und zu der sich inzwischen ein Abschluss 
abzeichnet. Ein wichtiger Schritt zu mehr 
Vorsorge für die Berliner Bürger, für den 
sich die Landesvertretung Berlin / Bran-
denburg des Verbands der Ersatzkassen 
e. V. (vdek) in den vergangenen Monaten 
stets eingesetzt hat und den sie ausdrück-
lich begrüßt. 

Kooperation für Gesundheitsförderung 
in Quartieren der Sozialen Stadt

Losgelöst von den zeitintensiven Bemühun-
gen um die Landesrahmenvereinbarung 
sind einzelne Krankenkassen – darunter 
auch die mitgliedsstärksten Ersatzkassen 
– daher bereits im Sommer 2017 aktiv ge-
worden und haben mit dem Träger Gesund-
heit Berlin-Brandenburg e. V. eine „Koope-
rationsvereinbarung Gesundheitsförderung 
in Quartieren der Sozialen Stadt“ getrof-
fen. Ausgewählte Quartiere der Sozialen 

Stadt sollen dadurch beim Aufbau gesund-
heitsfördernder Projekte gemeinsam un-
terstützt und durch den Projektfonds des 
Bund-Länder-Programms Soziale Stadt fi-
nanziert werden. Die „Koordinierungsstel-
le Gesundheitliche Chancengleichheit“ 
(www.gesundheitliche-chancengleichheit.
de/berlin) ist mit der Umsetzung betraut 
worden und Ansprechpartner für Inter-
essierte, die einen Projektantrag stellen 
 wollen. 

Berliner Bezirken kommt bei Landesrah-
menvereinbarung bedeutende Rolle zu

Mit der LRV Berlin sollen bestehende 
Präventionsangebote – wie beispielswei-
se „Kitas bewegen – Berliner Landespro-
gramm für die gute gesunde Kita“ oder 
das „Landesprogramm für die gute ge-
sunde Schule“ – keineswegs aufgehoben 
oder reduziert werden. Die Vertragspart-
ner setzen sich vielmehr gemeinsam dafür 
ein, weitere Partner für Prävention und 
Gesundheitsförderung im Land Berlin zu 
gewinnen und die Reichweite ihrer Akti-
vitäten zu erweitern. Von Bedeutung sind 
dabei insbesondere die Berliner Bezirke 
mit ihren Gesundheitsämtern und Orga-
nisationseinheiten für Qualitätsentwick-
lung, Planung und Koordination (QPK), de-
nen bei der Planung und Umsetzung von 
Maßnahmen vor Ort eine wichtige Rolle 
zukommt. Bei der Entwicklung und Um-
setzung von Präventions- und Gesund-
heitsförderungsangeboten soll deshalb 
eine Verknüpfung mit den Gesundheits-
zieleprozessen des Landes Berlin gewähr-
leistet sein.  

V E R S I C H E R T E

Ersatzkassen sind 
erneut Marktführer  
in Berlin

Die Ersatzkassen setzen ihren 
Wachstumskurs der vergangenen 
Jahre fort. Mit einem Anteil von 

rund 55 Prozent innerhalb der Gesetzli-
chen Krankenversicherung sind die Er-
satzkassen erneut stärkste Kassenart in 
Berlin. Im Vergleich zum Vorjahr stieg 
die Zahl der Mitglieder um fast sechs 
Prozent auf 1.341.178. Das ist der höchs-
te Zuwachs von einem zum anderen Jahr 
im Vergleich zu den vergangenen sechs 
Jahren. Die Zahl der Versicherten (Mit-
glieder plus kostenfrei mitversicherte 
Angehörige) stieg auf 1.681.824. Damit 
sind mehr als die Hälfte aller gesetzlich 
versicherten Berliner bei einer Ersatz-
kasse versichert. Angesichts des Wettbe-
werbs in der Krankenkassenlandschaft 
ist diese positive Entwicklung gleicher-
maßen Bestätigung und Beweis für das 
Vertrauen der Berliner Bevölkerung in 
die zukunftsorientierte Betreuung, die 
die Ersatzkassen bieten. „Mit maßge-
schneiderten Produkten, Kompetenz 
und Verlässlichkeit überzeugen sie ihre 
Kunden“, so Michael Domrös, Leiter der 
vdek-Landesvertretung Berlin / Bran-
denburg. Insbesondere die diesjährige 
Steigerung der Mitgliederzahlen um fast 
sechs Prozent ist Ansporn für die Ersatz-
kassen, ihren Erfolgskurs einer innovati-
ven und soliden Gesundheitsversorgung 
in der Hauptstadt fortzusetzen. 
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P S Y C H O T H E R A P I E - R I C H T L I N I E

vdek fordert rasche Umsetzung
Zum 1.4.2017 ist die psychotherapeutische Versorgung neu strukturiert 
worden. Damit die Versicherten zeitnah von den Neuerungen profitie-
ren, setzt sich der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) für eine  rasche 
Umsetzung ein.

Um das bestehende Versorgungs-
angebot zu verbessern, ist 2017 
die Psychotherapie-Richtlinie 
überarbeitet worden. Zu den 

Neuerungen der Richtlinie gehören ne-
ben der telefonischen Erreichbarkeit von 
Psychotherapeuten die psychotherapeu-
tische Sprechstunde sowie die Akutbe-
handlung. Bisher sind viele der neuen 
Leistungen aber noch nicht in der Praxis 
angekommen.

Ein wesentlicher Baustein der neu-
en Psychotherapie-Richtlinie ist die nun-
mehr geregelte telefonische Erreichbar-
keit von Psychotherapeuten im Umfang 
von bis zu 200 Minuten pro Woche. Die 
Therapeuten haben hierzu die vorgege-
bene Erreichbarkeit an die Kassenärztli-
che Vereinigung (KV) Berlin zu Informati-
onszwecken für die Patienten zu melden. 
Um dieser Regelung und auch der Inten-
tion der neuen Richtlinie gerecht zu wer-
den, hat die KV Berlin den Krankenkassen 
regelmäßig eine Übersicht der Erreichbar-
keit der psychotherapeutisch tätigen Ärzte, 

der psychologischen Psychotherapeuten 
und der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten zu übermitteln, damit die In-
formationsweitergabe an die Versicher-
ten erfolgen kann. Auch wenn aufgrund 
der umfassenden Änderungen zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch keine abschließende 
Bewertung vorgenommen werden kann, 
zeigt sich bereits, dass diese telefonische 
Erreichbarkeit bis heute noch nicht in vol-
lem Umfang in der Praxis angekommen ist. 
Vor diesem Hintergrund setzt sich der vdek 
dafür ein, dass die Versicherten von dem 
neuen Angebot profitieren können und 
appelliert an die KV Berlin, ihrer gesetz-
lichen Verpflichtung hinsichtlich der Ver-
mittlung der telefonischen Erreichbarkeit 
sowie von Terminen für die psychothe-
rapeutische Sprechstunde und die Akut-
behandlung über die Terminservicestel-
le nachzukommen. Ziel ist es, zwischen 
der KV und den Krankenkassen in einen 
regelmäßigen Austausch zu kommen, um 
die Versorgung der Versicherten in Berlin 
optimal zu gestalten.  

PSYCHOTHERAPIE-ANGEBOTE: Verbesserung bei Vermittlung gefordert

Seit 1999 fördern die Krankenkassen 
und die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen (KV) gemäß gesetzlichem Auftrag 
(§ 75a SGB V) die allgemeinmedizini-
sche Weiterbildung in den Praxen nie-
dergelassener Vertragsärzte, um eine 
qualitativ hochwertige hausärztliche 
Versorgung dauerhaft sicherzustel-
len. Mitte 2016 ist die Weiterbildung 
um den fachärztlichen Versorgungs-
bereich erweitert worden. Die Kran-
kenkassen in Berlin haben sich ge-
meinsam mit der KV Berlin dabei auf 
bestimmte Facharztgruppen verstän-
digt, um insbesondere die grundver-
sorgenden Facharztgruppen im Be-
reich der Weiterbildung zu fördern 
– also Augenheilkunde, Dermatologie, 
Gynäkologie, HNO und Nervenheil-
kunde (hierzu gehören die Neurolo-
gie, die Psychiatrie und Psychothe-
rapie). In diesem Jahr haben sich die 
Vereinbarungspartner darauf verstän-
digt, zusätzlich noch den Bereich der 
Kinder- und Jugendmedizin in diese 
Förderung mit aufzunehmen. 
Die Krankenkassen bauen darauf, 
dass insbesondere die konservativ 
arbeitende Medizin in der ambulan-
ten Behandlung durch diese Förder-
maßnahmen gestärkt und dadurch 
die Versorgung der Versicherten in 
diesem Bereich dauerhaft sicherge-
stellt wird.

A M B U L A N T E  V E R S O R G U N G

 Landesindividuelle 
Förderung der 
 Weiterbildung von 
Fachärzten
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